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Nr. AI. 139/18 E.

3308.

Kinderungen der Beschreibung der HelmatsunikormenderKalserlichenSchutztruppen.
Zufolge der durch A. K. O. vom 25. November 1917 genehmigten Anderungen wird die

Beschreibung der Heimatsuniformen für die Kaiserlichen Schutztruppen Erlaß vom 25. Februar

1916, Kol. Bl. Seite 25 wie folgt, geändert:

1. Der Text unter Abschnitt „G. Feldwebelleutnants“ ist zu streichen und dafür zu setzen:
„Beziüglich Uniform der Feldwebelleutnants siehe A. K. O. vom 25. November 1917.“
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2. IA Ifd. Nr. 6.

Unter b und ist „Karmesinrote“ zu streichen. Hinter Kragenpatten ist zu setzen:
„aus feldgrauem Abzeichentuch“ und hinter Kolbenstickerei „in der Mitte der Stiickerei ein

etwa 1,5 mm breiter Spiegel von der Farbe des Waffenrockkragens.“

Unter d bisksind die Worte „mit folgenden Abweichungen“ bis einschließlich „Litzen-
stickerei“ zu streichen. Dafür ist zu setzen: „Kragenpatten aus feldgrauem Abzeichentuch mit
verkleinerter mattgrauer Silberstickerei, auf der Mitte der Hauptteile und vor den Kapellen

eine etwa 1,5 mm starke mattversilberte Schnur. In der Mitte der Stickerei ein etwa

1,5 mm breiter Spiegel von der Farbe des Waffenrockkragens.“

Ferner sind im Anschluß an die vom Preußischen Kriegsministerium veröffentlichten

Anderungen an den Anzugsbeschreibungen zur O. Bkl. B. folgende Ergänzungen bzw.

Anderungen vorzunehmen:

. Unter „Vorbemerkungen“ ist nachzutragen:

„7. Die Bestimmung beszüglich Trageweise des Degens für Offiziere usw. zum feld-

grauen Mantel gilt auch für die Offiziere usw. der Schutztruppen (A. V. Bl. 1916, Nr. 183).“

 Bezüglich der Sanitätsoffiziere ist die Beschreibung, wie folgt, zu ändern:
a) Lfd. Nr. 6 sind die Worte „matter goldener Litzenstickerei“ zu streichen und dafür zu

setzen: „mattgrauer Silberstickerei, auf der Mitte der Hauptteile und vor den Kapellen

eine etwa 1,5 mm starke mattvergoldete Schuur.“

b) Lfd. Nr. 18. Die Bezeichnung „Feldbinde“ ist durch „Schärpengurt“ zu ersetzen.
c) Lfd. Nr. 19. „Feldkoppel“ ist folgende Beschreibung nachzutragen: „Wie zu l

Nr. 19; Schloß wie zu l C Nr. 18, jedoch matt."“

. „Ausführungsbestimmungen“ 2.

In der 2. Zeile hinter „werden“ ist einzufügen:
„Bei Mangel an geeignetem Grundtuchstoff dürfen Kragen von feldgrauem Abzeichen-

tuch verwendet werden.“

6. I A lfd. Nr. 1. Helm.

In der 5. Zeile ist statt „ovalen“ „kreisförmigen“ zu setzen.

—

-

Dersonalien.
Seine Majestät der Kaiser haben Allergnädigst geruht, den bisherigen ständigen Hilfs-

arbeiter im Reichs-Kolonialamt, Regierungsrat Dr. Brill, zum Geheimen Regierungsrat und vor-

tragenden Rat im Reichs-Kolonialamt und den bisherigen Regierungsbaumeister Wilsdorf zum
ständigen Hilfsarbeiter im Reichs-Kolonialamt unter Verleihung des Charakters als Regierungs= und
Baurat zu ernennen.

Seine Majestät der Kaiser haben Allergnädigst geruht, dem Residenten beim Kaiser-

lichen Gouvernement von Deutsch-Ostafrika Dr. Kandt den Charakter als Geheimer Regierungsrat

zu verleihen.

Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, dem vortragenden

Rat im Reichs-Kolonialamt, Geheimen Ober-Regierungsrat Straehler die Genehmigung zur Aun-
nahme und Anlegung des von Seiner Majestät dem Kaiser der Osmanen ihm verliehenen Osmanié-=

Ordens zweiter Klasse zu erteilen.

Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, dem bisherigen

Geheimen Kanzleidiener im Reichs-Kolonialamt Hudy das Allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen.

Soweit bekannt geworden, sind von den Beamten des Reichs-Kolonialamts weiterhin

—vgl. zuletzt „Deutsches Kolonialblatt“ 1917, Nr. 24, S. 2966 nausgezeichnet worden:

" mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse:

Geheimer Kanzleidiener, Bizefeldwebel der Landwehr Gran,
Hilfskanzleidiener, Offizierstellvertreter Dittrich.
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Uachrufe.

vorstand des Baubureaus Bauer f.

Nach einer hier eingegangenen Nachricht hat der zur Verstärkung der Schutztruppe für
Deutsch-Ostafrika eingezogene Vorstand des Baubureaus beim Kaiserlichen Gonvernement von

Deutsch-Ostafrika
Herr Ferdinand Bauer

bei den Kämpfen gegen die Engländer an der Nordbahn im Schutzgebiet den Heldentod gefunden.
Der Verstorbene gehörte dem Gonvernement seit 1906 an. Während seiner langjährigen

kolonialen Tätigkeit hat er sich als ein fleißiger und pflichttreuer Beamter bewährt und der Schutz-

gebietsverwaltung schätzbare Dienste geleistet.
Sein Andenken wird von der Kolonialverwaltung stets in Ehren gehalten werden.

Berlin, den 28. Jannar 1918.

Der Staatssekretär des Reichs-Kolonialamts.

Solf.

Regierungslehrerin a. D. Martha Dittrich f.

Am 8. Februar 1918 starb in Oels (Schlesien) die Regierungslehrerin a. D. beim Kaiser-

lichen Gonvernement von Deutsch-Südwestafrika

Fräulein Martha Dittrich.

Sie hat von 1910 bis 1917 in den Diensten der Kolonialverwaltung gestanden und mußte

sodann wegen Tropendienstuntanglichkeit in den Ruhestand versetzt werden.
Die Kolonialverwaltung wird das Andenken der bewährten Lehrerin, die den Pflichten ihres

Berufes stets mit großer Treue und Gewissenhaftigkeit obgelegen hat, in Ehren halten.

Berlin, den 14. Februar 1918.

Der Staatssekretär des Reichs-Kolonialamts.

Solf.

Rechnungsrat Kutzner .

Am 7. März d. Is. verstarb nach kurzem, schwerem Leiden im 46. Lebensjahre der Geheime
expedierende Sekretär und Kalkulator beim Kommando der Schutztruppen im Reichs-Kolonialamt,

Herr Rechnungsrat Emil Kutzuer,

Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse, des Königlichen Kronen-Ordens 4. Klasse

und mehrerer anderer Auszeichnungen.

Nach langjähriger Dienstzeit im Heere wurde er im Jahre 1907 bei Bildung des Reichs-

Kolonialamts in diesem angestellt.
Von strengstem, nie ermüdendem Pflichtgefühl und von ehrenhaftester Gesinnung beseelt,

hat er sich auf jedem ihm übertragenen Posten die uneingeschränkte Anerkenumg seiner Vorgesetzten
und die Zuneigung seiner Mitarbeiter erworben.

" Die Kolonialverwaltung verliert in ihm einen sehr befähigten Beamten, der ihr in schwie-

rigsten Zeiten hervorragende Dienste geleistei hat.
Sein Andenken wird unvergessen bleiben.

Berlin, den 8. März 1918.

Der Staatssekretär des Reichs-Kolonialamts.

Solf.
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